Musterdienstvertrag für nebenberuflich tätige Jagdaufseher

Obwohl die Jagdrechtsvorschriften den Abschluss schriftlicher Verträge für die Anstellung von Jagdaufsehern nicht vorsehen, empfiehlt sich sowohl für den gegenüber der Jagdbehörde für die Bestätigung zu führenden Nachweis, aber auch zur Klarstellung der Rechtsbeziehungen zwischen dem bzw. den Jagdausübungsberechtigten der Abschluss eines entsprechenden Anstellungsvertrages. Hier ergeben sich die verschiedenen Gestaltungsformen. Das nachstehende, mit der Obersten Jagdbehörde abgestimmte Vertragsmuster berücksichtigt die wahrscheinlich häufigsten Arten der Gestaltung. Es eignet sich nicht nur zur unveränderten Übernahme, sondern soll in erster Linie den Betroffenen zeigen, über welche einzelnen Punkte Vereinbarungen getroffen werden sollten oder können und gibt Formulierungshilfen. Wer das Muster benutzen will, sollte es daher Punkt für Punkt durchgehen und – gegebenenfalls mit dem Vertragspartner zusammen – entscheiden, welche Vereinbarung getroffen werden soll und wie.

Musterdienstvertrag

für nebenberuflich tätige Jagdaufseher

Zwischen .................................................................................................................
 als Pächter des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes
 ....................................................................................................

- im folgenden Dienstherr genannt -

und

..................................................................................................

- im folgenden Jagdaufseher genannt -

wird vorbehaltlich der Bestätigung des Jagdaufsehers durch die Jagdbehörde folgender Dienstvertrag vereinbart:

1.) Mit Wirkung vom ................................ übernimmt ................................................................................... im Jagdbezirk ............................................................ die Rechte und Pflichten eines Jagdaufsehers.


Zu den Aufgaben des Jagdaufsehers gehören nach näherer Weisung des Dienstherrn insbesondere:

a) die Durchführung des Jagdschutzes gemäß § 23 BJG sowie § 40 SJG

b) Maßnahmen der Hege, des Naturschutzes und der Revierverbesserung

c) die Führung von Jagdgästen

d) das Erlegen von Wild und Raubzeug in Ausübung des Jagdschutzes

e) die Haltung, Abrichtung und Führung eines Jagdhundes bzw. folgender Jagdhunde

f) ständige Berichterstattung über Geschehen im Revier

2.) Der Jagdaufseher stellt den Dienstherrn von allen vertraglichen und gesetzlichen Verpflichtungen und Haftungen frei, die aus der Tätigkeit des Jagdaufsehers gegen den Dienstherrn gerichtet werden können, es sei denn, der Dienstherr hat im Einzelfall seine Zustimmung zu dem zugrundeliegenden Sachverhalt gegeben.

3.) Als Entgelt erhält der Jagdaufseher
 monatlich/jährlich den Betrag von .............................. Euro brutto, an Sachleistungen ........................................ monatlich/jährlich
, Jagdgelegenheiten auf ........................................

(Aufzählung)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

4.) Wegen Versteuerung und Abführung der gesetzlichen Abzüge gilt folgendes:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

5.) Aufwendungen des Jagdaufsehers für die in Ziffer 1 geschilderten Aufgaben erhält er ersetzt, wenn und soweit sie vorher mit dem Dienstherrn abgesprochen waren. Telefon- und Fahrzeugkosten (PKW) sind durch das in Ziffer 3 festgelegte Entgelt abgegolten.

6.) Der Vertrag gilt für die Zeit, in der der Dienstherr Pächter bzw. Eigentümer des Jagdbezirks ist. Der Vertrag kann jederzeit mit einer Kündigungsfrist von 6 Wochen zum Quartalsende gekündigt werden. Fristlose Kündigung aus wichtigem Grund ist zulässig.

..................................................................................

        (Ort)


(Datum)

..................................................................................

(Unterschrift)

           (Unterschrift)

� ggf. die Nennung sämtlicher Pächter ist erforderlich. Alle Pächter müssen den Vertrag auch unter-


  schreiben.


� bei Eigenjagdbezirken evtl.: als Eigentümer/Pächter des Eigenjagdbezirkes


� nicht Zutreffendes streichen


� hier ggfs. aufführen, in welchen Fällen der Jagdaufseher Anspruch auf die Jagdbeute oder Teile 


  davon hat, Abschussprämie oder dergleichen





